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Der Deutsche Bundestag hat am 11. Juni 2021 ein 
Lieferkettengesetz beschlossen, das deutschen Unter
nehmen im Umgang mit ausländischen Handels
partnern Sorgfaltspflichten auferlegt. Im Mittelpunkt 
des Gesetzes stehen mögliche Menschenrechtsver
letzungen oder die Verletzung von Arbeitnehmer
rechten bei im Ausland ansässigen unmittelbaren 
Zulieferern. Sorgfaltspflichten werden zudem bei 
einigen, eng abgegrenzten Umweltstandards auf
erlegt. In anderen europäischen Ländern sind in 
den letzten Jahren ebenfalls vergleichbare Gesetze 
erlassen worden. 

Europäische Regeln zu unternehmerischen Sorg
faltspflichten werden derzeit erarbeitet.  
Am 23. Februar 2022 wurde ein Richtlinienentwurf 
der EUKommission vorgelegt. Zuvor hatte das EU
Parlament im März 2021 einen Vorschlag vorgelegt. 
Diese Vorlagen gehen über das deutsche Lieferketten
gesetz hinaus. Die Umweltstandards werden weiter 
gefasst, und die Sorgfaltspflichten von Unternehmen 
werden verstärkt auf die gesamte Lieferkette be 
zogen, nicht nur auf unmittelbare Zulieferer. Zur 
Diskussion steht außerdem eine weitergehende 
zivilrechtliche Haftung, mit der Konsequenz, dass 
Unternehmen wegen der NichtEinhaltung von 
Sorgfaltspflichten verklagt und Schadensersatz
ansprüche geltend gemacht werden können. 

Lieferkettengesetze sind eine Reaktion darauf, dass 
in vielen Ländern Menschen und Arbeitnehmer
rechte unzureichend geschützt werden. Ein Beispiel: 
Ein deutsches Unternehmen bezieht Vorprodukte 
eines im Ausland ansässigen Zulieferers. Dieser 
Zulieferer zahlt Löhne, die unterhalb des im Aus
land geltenden Mindestlohns liegen. Nach dem 
deutschen Lieferkettengesetz besteht hier eine Sorg
faltspflicht des deutschen Unternehmens. Es muss 
auf den Zulieferer einwirken, um diesen Missstand 
zu beheben. Eine solche Sorgfaltspflicht deutscher 

oder europäischer Unternehmen wäre nicht erfor
derlich, wenn ein Verstoß gegen ein Mindestlohn
gesetz an Ort und Stelle geahndet würde. 

Eine Reihe weiterer politischer Maßnahmen sind 
denkbar, um die rechtsstaatlichen Institutionen  
im Ausland zu stärken oder Unternehmen bei der 
Wahrung ihrer Sorgfaltspflichten zu entlasten: 
Positivlisten, Negativlisten und Zertifikate können 
das Risikomanagement der Unternehmen in Bezug 
auf mögliche Menschenrechtsverletzungen erheb
lich vereinfachen. Verhandlungen zwischen den 
Regierungen der beteiligten Länder können auf die 
Wahrung von Mindeststandards in Bezug auf Rechts
durchsetzung zielen. Schließlich kann der verstärkte 
Einsatz von Entwicklungshilfe angezeigt sein. Ein 
effektiveres Verbot von Kinderarbeit sollte durch 
ein Bemühen um alternative Einnahmequellen für 
die betroffenen Familien ergänzt werden. Eine mög
liche Ausgestaltung solcher Maßnahmen wird in 
diesem Gutachten ausführlich diskutiert.    

Im Mittelpunkt der bisherigen Diskussion um Sorg
faltspflichten steht die effektivere Durchsetzung 
vereinbarter und insbesondere auch im Ausland 
geteilter Standards. Darüber hinaus geht die Frage, 
welche Geltung Standards haben sollten, die in 
Deutschland oder der EU geteilt werden, aber nicht 
in allen Ländern, mit denen Handelsbeziehungen 
bestehen: Wie sollen die Handelsbeziehungen zu 
Ländern gestaltet werden, in denen Kinderarbeit 
nicht verboten ist, in denen etwa Frauen nicht die 
gleichen Rechte haben wie Männer oder in denen 
Umwelt und Tierschutz einen anderen Stellenwert 
haben? Welche Rolle kommt dabei dem Staat zu, 
welche den Unternehmen, welche dem Verbraucher? 
Ist es Aufgabe der Politik, ein Dumping zu vermei
den, sodass Unternehmen, die nach Deutschland 
oder in die Europäische Union liefern, den hier gel
tenden Standards entsprechen müssen?
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Diese Fragen werden in diesem Gutachten diskutiert. 
Nicht diskutiert wird die Grundsatzfrage, ob ge  setz
liche Regelungen zu unternehmerischen Sorgfalts
pflichten überhaupt wünschenswert sind. Hierzu 
gibt es, auch im wissenschaftlichen Beirat, unter
schiedliche Auffassungen. Skepsis rührt daher, dass 
solche Gesetze auch protektionistischen Zwecken 
dienen können, indem sie die Unternehmen zu 
einem Wechsel der Lieferbeziehungen veranlassen. 
Die intendierte Wirkung eines effektiveren Schutzes 
der Menschenrechte würde dann verfehlt. Solche 
Gesetze könnten daher den Interessen von Entwick
lungsländern entgegenlaufen und deren wirtschaft
licher Entwicklung schaden. Demgegenüber steht, 
dass die Wahrung der Menschenrechte von univer
seller Bedeutung ist und frühere Initiativen der 
Vereinten Nationen und der OECD (siehe Kapitel 2) 
zu einem effektiveren Schutz vor Menschenrechts
verletzungen nicht die gewünschte Wirkung erzielt 
haben.

Für dieses Gutachten betrachten wir es als durch 
die Politik vorgegeben, dass – zusätzlich zum bereits 
verabschiedeten deutschen Lieferkettengesetz – eine 
europäische Regelung kommen wird. Das Gutachten 
legt daher den Schwerpunkt auf die Aus gestaltung 
eines solchen Gesetzes. Unsere Empfehlungen sollen 
helfen, diese Regeln so zu gestalten, dass Unterneh
men allenfalls geringe Anreize haben, ihre Sorg
faltspflichten dadurch zu erfüllen, dass sie sich aus 
Handelsbeziehungen mit Unternehmen im Aus
land zurückziehen. 

Die folgenden Abschnitte fassen die zentralen 
Empfehlungen dieses Gutachtens zusammen und 
skizzieren die zugrundeliegende Argumentation. 
Eine Zusammenfassung aller Empfehlungen findet 
sich in Abschnitt 8. 

Wie sollen Unternehmen ihre Sorgfalts-
pflichten erfüllen? 

Die Sorgfaltspflichten erfordern Prüfungen der 
Zulieferer durch die Unternehmen. Ineffizienzen 
sollen dabei vermieden werden. Ein vermeidbarer 
Prüfaufwand entsteht, wenn auch Handelspartner 
aus Ländern mit gut funktionierenden rechtsstaat
lichen Institutionen in das Monitoring möglicher 
Menschenrechtsrisiken einbezogen werden müssen. 
Eine Positivliste, die solche Länder aufführt, würde 
Unternehmen bei der Wahrung ihrer Sorgfalts
pflichten daher entlasten, ohne dass die Gefahr 
besteht, die Effektivität des Schutzes vor Menschen
rechtsverletzungen zu schwächen. Vermeidbarer 
Prüfaufwand entsteht zudem, wenn es zu einer 
mehrfachen Überprüfung ausländischer Unterneh
men durch alle ihre europäischen Handelspartner 
kommt. Die Delegation dieser Kontrolle an eine 
einzelne Institution ist daher geeignet, den insge
samt anfallenden Prüfaufwand zu reduzieren. Hier 
sind einerseits Negativlisten geeignet, die Unter
nehmen nennen, in denen es nachweislich immer 
wieder zu gravierenden Menschenrechtsverletzun
gen kommt und die daher von Handelsbeziehungen 
ausgeschlossen werden müssen. Geeignet ist eben
falls eine Zertifizierung von Unternehmen, in denen 
es nachweislich nicht zu Menschenrechtsverletzun
gen gekommen ist. Liegt ein solches Zertifikat vor, 
können Unternehmen ebenfalls Handelsbeziehun
gen eingehen, ohne einen eigenen Prüfaufwand 
betreiben zu müssen. 

Was sollte unter die unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten fallen? 

Im Zusammenhang mit europäischen Regeln über 
Lieferketten steht die Frage im Raum, wie weit un 
ternehmerische Sorgfaltspflichten gefasst werden 
sollten. In vielen Teilen der Welt gibt es – selbst 
wenn Mindestanforderungen bei Menschen und 
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Arbeitnehmerrechten eingehalten werden – schwä
chere Regeln bei sozialer Sicherung, Arbeitsschutz, 
Umweltschutz oder der Wahrung des Tierwohls. 
Sollten Handelspolitik im Allgemeinen und Sorg
faltspflichtengesetze im Besonderen darauf zielen, 
ein solches „Dumping“ zu vermeiden?

Im Umgang mit Ländern, in denen die elementaren 
Menschen und Arbeitnehmerrechte gewahrt sind, 
spricht sich der Beirat gegen eine solche Politik aus. 
Diese hätte einen anmaßenden Charakter: „Wir 
treiben nur Handel mit Euch, wenn Ihr unsere Wert
vorstellungen übernehmt“. Solche Regeln könnten 
zudem leicht für protektionistische Zwecke miss
braucht werden.

Maßnahmen zur Stärkung der Konsumentensouve
ränität können dagegen eine positive Rolle spielen. 
Vielen Konsumentinnen und Konsumenten ist es 
wichtig, die Bedingungen zu kennen, unter denen 
die angebotenen Produkte produziert wurden.  

Sie wollen etwa „fair“ gehandelten Kaffee kaufen, 
wissen, ob Pasta mit Eiern aus Käfighaltung produ
ziert wurde oder ob Unternehmen sich bemühen, 
ihren CO2Fußabdruck zu reduzieren. Fair Trade 
und BioSiegel machen derartige Information ver
fügbar. Kennzeichnungspflichten, etwa das von der 
Koalition geplante Tierwohllabel, erhöhen eben
falls die Transparenz über Produktionsbedingungen 
und stärken damit die Verbrauchersouveränität. 
Der Beirat begrüßt diese Entwicklung.  

Unternehmen einer Branche sollte es möglich sein, 
auf diese Präferenzen zu reagieren, indem sie sich 
auf Mindeststandards einigen, entsprechende Selbst
verpflichtungen eingehen und sich dabei verpflich
ten, Zulieferer auszuschließen, die diesen Standards 
nicht gerecht werden. Der Beirat empfiehlt eine 
Ausgestaltung der europäischen Lieferkettenregeln, 
die es Unternehmen erleichtert, solche Verabredun
gen zu treffen, ohne mit dem europäischen Wett
bewerbsrecht in Konflikt zu geraten.
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OECD und Vereinte Nationen (VN) haben im Jahr 
2011 jeweils eigene Richtlinien für den Umgang 
mit Menschenrechten in Geschäftsbeziehungen 
formuliert, die OECD mit besonderem Augenmerk 
für multinationale Unternehmen. Die Resolution 
zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
aus dem Jahr 1948 ist hier der Bezugspunkt. Die 
International Labor Organization (ILO) hat acht 
Prinzipien menschenwürdiger Arbeit formuliert, 
darunter die Ablehnung von Zwangs und Kinder
arbeit, Versammlungs und Vereinigungsfreiheit 
für Arbeitnehmer/innen und das Recht auf kol
lektive Lohnverhandlungen.

Unternehmen werden in diesen Dokumenten auf
gefordert, Verantwortung für die Wahrung von 
Menschenrechten zu übernehmen, ein entsprechen
des Monitoring in ihre Managementprozesse zu 
integrieren und Anlaufstellen für den Konfliktfall 
einzurichten. Rechtlich verbindlich ist all dies nicht. 
Es ist ein Appell.  

Zur Umsetzung der VNLeitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte diente ein nationaler Aktions
plan, siehe Auswärtiges Amt (2017). In diesem Rah
men fand im Jahr 2020 eine Überprüfung statt, in 
wiefern deutsche Unternehmen der Erwartung 
gerecht werden, den Umgang mit Menschenrechts
fragen in ihrer Organisationsstruktur zu verankern. 
Das Ziel, dass 50 Prozent aller Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeiter/innen die gewünschten 
Maßnahmen ergreifen, wurde deutlich verfehlt. Das 
deutsche Lieferkettengesetz soll dem begegnen.  

Die Umsetzung der OECDRichtlinie sieht insbe
sondere die Einrichtung nationaler Kontaktstellen 
vor, die Unternehmen bei der Umsetzung der Richt
linien unterstützen und in Konfliktfällen vermitteln 
können. Die OECD betreibt ein systematisches 
Monitoring der Aktivitäten in den nationalen Kon
taktstellen.  

In vielen Ländern, die VN, OECD oder ILOStan
dards ratifiziert haben, ist die Menschenrechtslage 
dennoch problematisch, siehe etwa ITUC (2020). 
Ein detaillierter Überblick findet sich in Institut  
für Weltwirtschaft (2021). Es gibt also erhebliche 
Umsetzungsprobleme in den entsprechenden Län
dern. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
warum international tätige Unternehmen in den 
Blick geraten. Wenn es an staatlichen Institutionen 
fehlt, die den Menschenrechten Geltung verschaf
fen könnten, stellt sich die Frage, ob es alternative 
Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. So werden Un 
ternehmen, die mit einem solchen Land über Han
delsbeziehungen und Lieferketten verbunden sind, 
zum Adressaten. 

Das Lieferkettengesetz begegnet der Möglichkeit, 
dass sich diese Unternehmen selbst fehlverhalten 
und in ihrem wirtschaftlichen Kalkül auf die aus
bleibende Durchsetzung der entsprechenden Stan
dards setzen. Gleiches gilt für die Auswahl ihrer 
Zulieferer oder für die Auslagerung bestimmter 
Tätigkeiten allein nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten. Können Unternehmen, die ihren Sitz in 
Deutschland haben oder hier einen effektiven Ge 
schäftsbetrieb unterhalten, auch in Deutschland 
zur Rechenschaft gezogen werden, ist es wahrschein
licher, dass sie sich an die lokalen Gesetze halten.

I I . VORGESCHICHTE 7



III.  Das deutsche  
Lieferkettengesetz

8



Am Beispiel des deutschen Lieferkettengesetzes 
lassen sich Möglichkeiten der Ausgestaltung euro
päischer Regelungen gut veranschaulichen. Das 
deutsche Gesetz wird daher kurz skizziert, ebenso 
die möglichen Veränderungen, die europäische 
Regeln mit sich bringen könnten.     

Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfalts
pflichten in Lieferketten betrifft zunächst Unterneh
men mit Sitz in Deutschland sowie unselbständige 
Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen 
mit mindestens 3000 Beschäftigten. Ab 2024 werden 
Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten 
einbezogen.  

Die Sorgfaltspflichten beziehen sich  
insbesondere auf:

	● Das Verbot von Kinder und Zwangsarbeit
	● Die Achtung der lokalen Regeln zum Arbeits

schutz
	● Die Achtung der Koalitionsfreiheit von  

Arbeitnehmern 
	● Das Verbot der Ungleichbehandlung von 

Beschäftigten 
	● Angemessene Entlohnung gemäß etwa  

des vor Ort geltenden Mindestlohns
	● Das Verbot einer Schädigung natürlicher 

Lebensgrundlagen
	● Umweltbezogene Risiken im Umgang mit 

Quecksilber und organischen Schadstoffen 
sowie der Entsorgung von Abfällen

Um diesen Sorgfaltspflichten zu entsprechen,  
werden Unternehmen zu einer Reihe von Maß
nahmen verpflichtet. Diese umfassen:

	● Das Installieren eines geeigneten Risikomanage
ments und die regelmäßige Durch führung von 
Risikoanalysen. 

	● Die Abgabe einer Grundsatzerklärung und die 
Benennung eines/r Menschenrechtsbeauftragten 
sowie das Etablieren eines Beschwerdeverfahrens.

	● Die Verankerung von Präventionsmaßnahmen 
im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittel
baren Zulieferern. Die Wirksamkeit der Präven
tionsmaßnahmen ist einmal jährlich und außer
dem anlassbezogen zu überprüfen. 

	● Es besteht die Pflicht, bei Menschenrechtsverlet
zungen Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

	● Jährliche Berichte an die Geschäftsführung und 
die Öffentlichkeit. 

Es wird behördlicherseits kontrolliert, ob Unter
nehmen ihren Sorgfaltspflichten nachkommen. 
Verstöße können mit Zwangsgeldern und Buß
geldern sowie dem Ausschluss von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge geahndet werden. 

Der Umfang der Sorgfaltspflichten wird von Art 
und Umfang der Geschäftstätigkeit sowie dem Ein
flussvermögen des Unternehmens auf den unmit
telbaren Verursacher von Menschenrechtsverlet
zungen abhängig gemacht. 

Es besteht insbesondere keine Pflicht zum Abbruch 
von Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen, die 
in Ländern ansässig sind, welche die einschlägigen 
Richtlinien der Vereinten Nationen oder der ILO 
nicht ratifiziert haben. Wenn etwa in einem Land 
die Bildung von Gewerkschaften staatlicherseits 
verboten ist, dann kann ein Unternehmen dennoch 
in diesem Land Geschäftsbeziehungen unterhalten; 
eine Sorgfaltspflicht zur Achtung der Gewerkschafts
freiheit ist dann nicht gegeben. 

I I I . DAS DEUTSCHE LIEFERKETTENGESETZ 9



Der Abbruch von Geschäftsbeziehungen wird nur 
bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 
gefordert und nur dann, wenn mildere Maßnahmen 
zur Abhilfe nicht möglich sind. Ziel ist vielmehr 
„Stay and Behave“, also die Nutzung des eigenen 
wirtschaftlichen Einflusses, um zu einer Verbesse
rung der Menschenrechtslage zu gelangen.  

Das Abstellen auf Art und Umfang der Geschäfts
tätigkeit und die eigenen Einflussmöglichkeiten 
gibt Unternehmen einen Ermessensspielraum bei 
der Wahrung ihrer Sorgfaltspflichten. Zugleich ist 
dies aber auch eine Quelle von Rechtsunsicherheit. 
Es bleibt damit ein Stück weit offen, wie weit ein 
Unternehmen gehen muss, um den rechtlichen 
Erfordernissen zu genügen. 

Wie sich ein möglichst hohes Maß an Rechtssicher
heit für Unternehmen herstellen lässt, ist eine Frage, 
die sich ebenso im Zusammenhang mit den zu 
erwartenden europäischen Regeln stellt.  

Das deutsche Lieferkettengesetz verlangt sowohl 
eine ExanteAbschätzung der Menschenrechts
risiken in Handelsbeziehungen als auch eine anlass
bezogene Reaktion auf Missstände. In der Konse
quenz kann es zu Mehrfachprüfungen von im 
Ausland ansässigen Unternehmen kommen, näm
lich dann, wenn diese mit mehreren deutschen 
Unternehmen in Handelsbeziehungen stehen. Prüf
aufwand und Rechtsunsicherheit könnten durch 
die unten ausführlicher diskutierten Positivlisten, 
Negativlisten und Zertifikate reduziert werden.  

Das deutsche Lieferkettengesetz schafft keine zu 
sätzliche Grundlage für zivilrechtliche Klagemög
lichkeiten von Einzelpersonen. NichtRegierungs
organisationen (NGOs) haben aber die Möglichkeit, 
Unternehmen zu verklagen, wenn sie eine Miss
achtung der Sorgfaltspflichten vermuten. Im Zu 
sam  menhang mit den europäischen Regeln stellt 
sich die Frage, ob eine Klagemöglichkeit für Einzel
personen wünschenswert wäre. Diese Frage wird 
unten eingehender diskutiert. 

Eine weitere Frage ist, ob die Sorgfaltspflichten auf 
die gesamte Lieferkette ausgedehnt werden sollten. 
Das deutsche Gesetz sieht konkrete Präventionsmaß
nahmen zunächst nur für den eigenen Geschäfts
bereich und unmittelbare Zulieferer vor. Liegen 
einem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte 
vor, die eine Verletzung einer menschenrechts
bezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht 
eines mittelbaren Zulieferers möglich erscheinen 
lassen, so muss das Unternehmen anlassbezogen 
auch gegenüber dem mittelbaren Zulieferer tätig 
werden.
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Lieferkettengesetze erhöhen die Kosten der Ge 
schäftsbeziehungen entlang von Lieferketten. Für 
jeden Zulieferer entsteht ein zusätzlicher Aufwand 
durch die Notwendigkeit, diesen in das geforderte 
Risikomanagement einzubeziehen. Es handelt sich 
hierbei um fixe Kosten, also um Kosten, die unab
hängig vom Geschäftsvolumen anfallen. In der 
wissenschaftlichen Literatur zu globalen Wert
schöpfungsketten werden derartige fixe Kosten als 
Erklärung dafür angesehen, dass nur ein relativ 
kleiner Anteil von Firmen überhaupt ins Ausland 
exportiert oder Vorprodukte aus dem Ausland 
bezieht, siehe etwa Antras und Chor (2022), Blaum, 
Peters und Lelarge (2018), Antras, Fort und Tintel
not (2017) oder Halpern, Koren und Szeidl (2015).     

Höhere fixe Kosten schaffen einen Anreiz, die Anzahl 
der Unternehmen zu reduzieren, mit denen Ge 
schäfts beziehungen unterhalten werden, oder re 
duzieren den Anreiz, überhaupt internationale 
Handelsbeziehungen einzugehen. Eine quantitative 
Abschätzung der Stärke dieses Effekts ist zum jetzi
gen Zeitpunkt, kurz nach Inkrafttreten des deutschen 
Gesetzes, nicht möglich. Es ist aber naheliegend, dass 
diese Kosten umso schwerer wiegen, je verzweigter 
das Netzwerk eines Unternehmens mit unterschied
lichen Zulieferern ist. Das Lieferkettengesetz schafft 
damit einen Anreiz, die Diversifikation entlang von 
Lieferketten zu reduzieren.  

Dies hat negative Konsequenzen für die betroffenen 
Unternehmen und potentiell für ihre Endkunden. 
Negative Konsequenzen sind ebenso in den Ländern 
möglich, in denen die Menschenrechte unzureichend 
geschützt werden und die von einem Rückzug 
deutscher oder europäischer Unternehmen betrof
fen sein könnten. 

Betroffene Unternehmen sind entweder mit höhe
ren Kosten konfrontiert, wenn sie ihre Lieferkette 
unverändert lassen, oder, wenn sie die Zahl der Zu 
lieferer einschränken, mit einer stärkeren Abhän

gigkeit von einzelnen Zulieferern. Letzteres kann 
etwa das Risiko von Lieferengpässen erhöhen. In 
einem internationalen Wettbewerbsumfeld ist zu 
dem denkbar, dass Kostennachteile gegenüber aus
ländischen Wettbewerbern entstehen, die keinem 
Sorgfaltspflichtengesetz unterliegen. Nachteile für 
die Verbraucher/innen ergeben sich etwa, wenn 
höhere Kosten über den Preis weitergegeben wer
den oder wenn deutsche oder europäische Unter
nehmen ihre Angebotspalette verkleinern.     

Kommt es zu einem Kappen von Geschäftsbezie
hungen mit Zulieferern, sind negative Konsequen
zen in den Ursprungsländern denkbar. Die Integra
tion von Unternehmen in Entwicklungsländern in 
die Lieferketten international tätiger Unternehmen 
geht oft einher mit einem Rückgang von Armut und 
einer Verbesserung der Menschenrechtslage in die
sen Ländern, siehe etwa die Berichte der Weltbank 
(2020) und des Instituts für Weltwirtschaft (2021). 
Wenn die entsprechenden Beschäftigungsmöglich
keiten entfallen, bleibt den Betroffenen oft nur das 
Ausweichen auf einen informelleren lokalen Arbeits
markt, der noch weniger Gewähr für einen effekti
ven Schutz der Menschenrechte bietet. Insbesondere 
kann das Problem der Kinderarbeit verschärft wer
den, wenn die Beschäftigung bei einem Zulieferer 
als Einnahmequelle für die Familie entfällt und die 
Kinder für andere Tätigkeiten eingesetzt werden. 

Auch wenn eine Evaluation der Wirkungen des 
deutschen Lieferkettengesetztes zum jetzigen Zeit
punkt noch nicht möglich ist, zeigt die evidenzba
sierte Literatur zur Wirkung von Zöllen und ande
ren Handelshemmnissen in globalen Lieferketten 
doch auf, dass die oben beschriebenen Effekte zu 
erwarten sind: 

	● Grossman und Helpman (2020) zeigen, dass  
USUnternehmen auf höhere Zölle für Zwischen
produkte aus China mit einer Reorganisation 
ihrer Wertschöpfungsketten reagierten.
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	● Vandenbussche und Viegellahn (2018) kommen 
zu dem Ergebnis, dass Zölle auf die Importe von 
Zwischenprodukten in Indien einen signifikant 
negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum 
hatten.   

	● Handley et al. (2020) belegen für die USA, dass es 
einen negativen Einfluss von Importzöllen auf 
Zwischenprodukte für das Exportwachstum gab. 

	● Barattieri und Cacciatore (2020) sowie Flaaen und 
Pierce (2019) zeigen, dass es negative Beschäfti
gungseffekte in den USA gab.   

	● Kolev und Neligan (2022) dokumentieren, dass 
seit Inkrafttreten des französischen Lieferketten
gestzes der Handel französischer Unter nehmen 
mit den ärmsten Staaten der Welt abgenommen 
hat.    

Ein durchgängiges Thema dieser Literatur ist, dass 
sich die Wirkung protektionistischer Maßnahmen 
in globalen Wertschöpfungsketten verstärkt und 
dass die Belastung importierter Zwischenprodukte 
mit Zöllen den heimischen Unternehmen letztlich 
schaden kann. Ob die mit dem Lieferkettengesetz 
verbundenen Zusatzkosten in ihrer Wirkung ver
gleichbar sind mit den in den zitierten Studien 
untersuchten Handelshemmnissen, lässt sich der
zeit noch nicht abschätzen. Die Studien zeigen aber, 
dass solche Handelshemmnisse die Geographie von 
Lieferketten, Wachstum und Beschäftigung beein
flussen können. 

Die Beziehungen zwischen Unternehmen in globa
len Wertschöpfungsketten sind geprägt von wieder
holten Transaktionen, und es kommt regelmäßig zu 
einem Nachverhandeln der geschlossenen Verträge.1 
Ein potentieller Vorteil des Lieferketten gesetzes 
besteht darin, dass es deutschen Unternehmen einen 

Anlass gibt, von Zulieferern eine stärkere Offen
legung von Produktionsbedingungen und dem 
Umgang mit Beschäftigten zu verlangen. Dieser 
tiefere Blick in die Lieferkette könnte ein besseres 
Management der Risiken entlang der Lieferkette 
erlauben, über die Risiken für die Wahrung der 
Menschenrechte hinaus. 

Das Ziel des deutschen Lieferkettengesetzes ist 
„Stay and Behave“, der Rückzug aus Geschäftsbe
ziehungen mit Zulieferern im Ausland soll nach 
Möglichkeit vermieden werden. Ein drohender 
Rückzug kann dabei eine positive Wirkung haben, 
nämlich dann, wenn die Anstrengungen zum Schutz 
von Menschen und  Arbeitnehmerrechten in Lie
ferländern verstärkt werden.  Wie die weiter oben 
zitierte Literatur belegt, besteht aber auch die Gefahr, 
dass Unternehmen die Zahl ihrer Partner im Aus
land reduzieren oder sich verstärkt auf Länder 
konzentrieren, in denen die Risiken für Menschen
rechtsverletzungen von Anfang an niedriger sind.   

Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass es flan
kierende wirtschaftspolitische Maßnahmen gibt, 
die die für die Unternehmen entstehenden Kosten 
reduzieren. Diese werden im folgenden Abschnitt 
dargelegt. Sie folgen einer einfachen ökonomischen 
Logik: Es ist nicht effizient, wenn Unternehmen  
im Ausland einer mehrfachen Prüfung unterzogen 
werden, etwa durch alle deutschen oder europäi
schen Unternehmen, mit denen Geschäftsbeziehun
gen bestehen. Eine stärkere Zentralisierung des 
geforderten Monitorings kann sowohl die Compli
anceKosten als auch die Rechtsunsicherheit der 
vom Lieferkettengesetz betroffenen Unternehmen 
reduzieren.  

1 Siehe Grossman und Helpman (2020).
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V.  Ergänzende politische  
Maßnahmen 
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Die nachfolgend in den Abschnitten V.1 bis V.3  
diskutierten Maßnahmen haben ein gemeinsames 
Ziel: Sie sollen es Unternehmen erlauben, ihren 
Sorgfaltspflichten verstärkt dadurch nachzukom
men, dass sie anlassbezogen auf Menschenrechts
risiken reagieren können, anstatt alle Lieferbezie
hungen in eine ExanteRisikoanalyse einbeziehen 
zu müssen. 

Die grundsätzliche Logik dieser Überlegungen 
lässt sich gut am Risikomanagement auf Finanz
märkten illustrieren. Wenn ein Privat oder Ge 
schäftskunde freie Mittel hat und diese anlegen 
will, ist er mit dem Problem der Auswahl einer 
geeigneten Anlage konfrontiert. Eine Möglichkeit 
ist die Vergabe von Krediten an andere Personen 
oder Unternehmen. Dabei besteht aber das Risiko, 
dass ein Kreditnehmer in Zahlungsschwierigkeiten 
gerät. Der Anleger müsste also im Prinzip ein eige
nes Risikomanagement aufsetzen, um böse Über
raschungen zu vermeiden. Es ist naheliegend, dass 
solche Kreditbeziehungen dann nur mit einigen 
wenigen Partnern eingegangen würden, weil eine 
kontinuierliche, sowohl präventive als auch an 
lassbezogene Überwachung mit einigem Aufwand 
einherginge. Eine wichtige Rolle von Banken be 
steht darin, dass sie ihren Einlegern diese Aufgabe 
abnehmen. Sie reichen die eingesammelten Mittel 
an Kreditnehmer weiter und betreiben dabei ein 
eigenes Risikomanagement. Die Einleger sparen 
sich so den Aufwand: Das Risikomanagement wird 
an die Banken delegiert.2 Diese stärkere Zentrali
sierung des Risiko managements vermeidet Mehr
fachprüfungen der gleichen Kreditnehmer durch 
verschiedene Einleger und führt zugleich zu einer 
Professionalisierung. Zudem liegt eine höhere Zahl 
von Kreditgeschäften im beiderseitigen Interesse 
von Anlegern und Kreditnehmern, wenn die Kosten 
des Risikomanagements reduziert werden können. 
In den Abschnitten V.1 bis V.3 schlagen wir Maß

nahmen vor, die in analoger Weise zum Ziel haben, 
das Management von Risiken für die Einhaltung 
von Menschen und Arbeitnehmerrechten bei 
Zulieferern zu entlasten und das Verfahren zu ver
einfachen und zu professio nalisieren.   

In den Abschnitten V.4 und V.5 werden dann weitere 
Aspekte europäischer Lieferkettenregeln diskutiert, 
nämlich die Fragen, ob es eine zivile Klagemöglich
keit zusätzlich zur behördlichen Durchsetzung des 
Lieferkettengesetzes geben sollte, und welche ent
wicklungspolitischen Herausforderungen mit einer 
effektiveren Durchsetzung des Verbots von Kinder
arbeit einhergehen. Abschnitt V.6 geht über das The
ma Kinderarbeit hinaus und kommentiert, in  wiefern 
unternehmerische Sorgfaltspflichten an entwick
lungspolitischen und klimapolitischen Zielen an 
knüpfen sollten. Abschnitt V.7 enthält Bemerkungen 
über die Evaluation von Gesetzen zu unternehme
rischen Sorgfaltspflichten.

V.1 Sichere Lieferländer 

Das Lieferkettengesetz ist eine Reaktion auf schwa
che rechtsstaatliche Institutionen im Ausland. Wenn 
Zulieferer etwa in der EU, den USA oder der Schweiz 
angesiedelt sind, kann unterstellt werden, dass Ver
stöße gegen Menschen oder Arbeitnehmerrechte 
vor Ort geahndet werden können, weil es in diesen 
Ländern effektive rechtsstaatliche Institutionen 
gibt. Für diese Länder wird ein Lieferkettengesetz 
daher nicht benötigt.  

Das deutsche Lieferkettengesetz in seiner jetzigen 
Form sieht „sichere Lieferländer“ allerdings nicht vor. 
Der Grund ist, dass es vereinzelt etwa in Ländern der 
EU zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, 
wie sie beispielsweise bei „Wanderarbeiter/innen“ 
in der Fleischindustrie dokumentiert worden sind. 

2 Siehe Diamond (1984).
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Zugleich kann jedoch unterstellt werden, dass in 
diesen Ländern selbst erfolgreich gegen derartige 
Missstände geklagt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach 
dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag einer prä
ventiven Überprüfung aller Lieferbeziehungen zu 
Unternehmen, die in Ländern angesiedelt sind, die 
über einen effektiven Rechtsstaat verfügen und in 
denen Menschen und Arbeitnehmerrechte damit 
effektiv geschützt sind. Prüfungen der Menschen
rechtslage nur anlassbezogen, also bei Kenntnis ganz 
konkreter Probleme durchzuführen, scheint hier an 
gemessen. Eine präventive ExanteAnalyse könnte 
bei solchen Ländern dann entfallen. 

Für Unternehmen hätte dies den Vorteil, dass Prüf
aufwand und Rechtsunsicherheit reduziert würden, 
ohne dass Abstriche bei Menschen und Arbeitneh
merrechten gemacht werden müssten. Der Beirat 
empfiehlt daher, im Rahmen der europäischen Lie
ferkettenregeln eine Positivliste „sicherer Liefer
länder“ vorzusehen.  

Wenn Staaten die relevanten Regeln der Vereinten 
Nationen und der ILO ratifiziert haben, es aber Um  
setzungsprobleme in diesen Ländern gibt, können 
Verhandlungen auf Regierungsebene auf ein Etab
lieren rechtsstaatlicher Mindeststandards zielen.  
So könnte der Kreis der „sicheren Lieferländer“, bei 
denen nur eine anlassbezogene Reaktion auf Men
schenrechtsverletzungen erforderlich ist, ausge
weitet werden, wenn der Nachweis eines effektiven 
Schutzes von Menschen und Arbeitnehmerrechten 
im Rechtssystem erbracht wird.

Damit würde für die betroffenen Länder ein Anreiz 
entstehen, ihre rechtsstaatlichen Institutionen zu 
stärken. Die Unternehmen des Landes würden  
da  durch, dass sie von der Notwendigkeit eines prä
ventiven Monitorings befreit sind, als Handels

partner in globalen Lieferketten an Attraktivität 
gewinnen. 

Für die Gruppe von Staaten, die die entsprechen
den Regeln ratifiziert haben, weist das Sicherstellen 
eines effektiveren Schutzes von Menschen und 
Arbeitnehmerrechten Parallelen zu anderen Her
ausforderungen in der internationalen Wirtschafts
politik auf, etwa dem Sicherstellen einer Mindest
besteuerung von Unternehmensgewinnen in der 
internationalen Steuerpolitik oder der Vereinba
rung eines Mindestpreises für CO2Emissionen in 
der internationalen Klimapolitik.    

In der Klimapolitik wird über die Bildung eines 
Klimaclubs diskutiert, dem Länder beitreten kön
nen, die sich zu einer ambitionierten Klimapolitik 
verpflichten. Ein CO2Grenzausgleich – also eine 
Nachbesteuerung von Waren, die von außen in die 
Länder des Klimaclubs importiert werden – schafft 
einen Anreiz, dem Klimaclub beizutreten: Importe 
in die Länder des Klimaclubs werden dann von einer 
Nachbesteuerung an der Grenze befreit.3 Positiv
listen für „sichere Lieferländer“ folgen einer ähn
lichen Logik: Für Unternehmen aus Ländern, die 
auf dieser Liste stehen, entfällt der Aufwand einer 
präventiven Überprüfung möglicher Menschen
rechtsrisiken.    

Eine Konzentration von Sorgfaltspflichten auf un 
mittelbare Zulieferer kann Anreize zur Umgehung 
schaffen, etwa in dem ein pro forma installierter 
unmittelbarer Zulieferer sich an Menschen und 
Arbeitnehmerrechte hält, dieser aber wiederum 
Vorprodukte von Unternehmen bezieht, in denen 
der Schutz dieser Rechte nicht gewährleistet ist. 
Auch der Ausweis „sicherer Lieferländer“ könnte 
von einer solchen Umgehungsstrategie genutzt 
werden, mit einem unmittelbaren Zulieferer, der in 
einem solchen Land ansässig ist und Vorprodukte 
aus einem nicht sicheren Lieferland bezieht.   

3 Siehe Wissenschaftlicher Beirat (2021).
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Die Möglichkeit von Umgehungstrategien kann 
dafür sprechen, Sorgfaltspflichten auf die gesamte 
Lieferkette auszudehnen. Ein solche Ausdehnung 
wirft aber die Frage auf, wie die europäischen und 
deutschen Unternehmen, die dem Lieferkettenge
setz unterliegen, ein Monitoring von Unternehmen 
betreiben sollen, mit denen sie keine eigenen Ge 
schäftsbeziehungen unterhalten. Aus Sicht des Bei
rats sollte es für mittelbare Zulieferer daher nur eine 
Pflicht für anlassbezogene Prüfungen bei einem 
konkreten Hinweis auf mögliche Menschenrechts
verletzungen geben, aber keine Verpflichtung, diese 
in ein ExanteMonitoring von Risiken einzube
ziehen. 

V.2  Positivlisten und Negativlisten von 
Unternehmen

Positivlisten und Negativlisten von Zulieferunter
nehmen bieten Möglichkeiten, das Risikomanage
ment in Bezug auf Handelspartner aus Ländern zu 
vereinfachen, die nicht als sichere Lieferländer  
gelten, sodass ein effektiver Schutz von Menschen 
und Arbeitnehmerrechten nicht vorausgesetzt wer
den kann.  

Positivlisten zielen darauf, sichere Unternehmen zu 
zertifizieren. Ein solcher Ansatz wird etwa bei der 
EUVerordnung zu Konfliktmineralien beschritten. 
Die Verordnung sieht vor, dass die Kommission eine 
weltweite Liste vertrauenswürdiger Hütten und 
Raffinerien erlässt. Der ökonomische Vorteil einer 
solchen Liste besteht darin, dass es eine Prüfung 
gibt, die im Erfolgsfall mit dem Ausstellen eines 
Zertifikats endet, sodass es nicht eine Vielzahl von 
Einzelprüfungen durch alle Handelspartner in 
Deutschland oder der EU geben muss.  

Negativlisten weisen Unternehmen aus, in denen es 
nachweislich zu systematischen Menschenrechts
verletzungen kommt und mit denen daher keine 
Handelsbeziehungen unterhalten werden dürfen. 
Hier besteht ebenfalls der Vorteil darin, eine Viel
zahl von Einzelprüfungen zu vermeiden.  

Falls die europäischen Lieferkettenregeln Positiv 
und Negativlisten für Unternehmen aus nichtsiche
ren Lieferländern vorsehen, kann die Notwendigkeit 
einer präventiven ExantePrüfung von Menschen
rechtsrisiken beschränkt werden auf Unternehmen, 
die nicht auf einer solchen Liste stehen.       

V.3  Wie können Listen sicherer Liefer-
länder sowie die Positivlisten und 
Negativlisten für Unternehmen 
erstellt werden?

Bei der Erstellung einer Liste sicherer Lieferländer, 
ebenso wie bei der Formulierung von Positiv und 
Negativlisten für Unternehmen, die in nichtsiche
ren Lieferländern angesiedelt sind, sind unter
schiedliche Vorgehensweisen mit je eigenen Vor 
und Nachteilen denkbar. 

Eine Option besteht darin, diese Listen zum Er 
gebnis politischer Entscheidungen zu machen. So 
entsteht die Möglichkeit, die NichtEinhaltung  
von Menschenrechtsstandards oder von Arbeitneh
merrechten politisch zu bewerten. Falls es in den 
be  treffenden Ländern legitime Gründe für Non
Compliance gibt – etwa die Befürchtung, dass eine 
konsequentere Rechtsdurchsetzung Armutsprobleme 
verschärfen könnte – so können diese bei der Er 
stellung von Positiv und Negativlisten berücksich
tigt werden.4 

4 Ham (2018) dokumentiert, dass Mindestlohnerhöhungen in Honduras zwischen 2005 und 2012 sowohl Non-Compliance verstärkt als auch zu einer  
Verlagerung von formeller Beschäftigung in den informellen Sektor der Ökonomie beigetragen haben.   
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Dabei besteht aber die Möglichkeit, dass einzelne 
Akteure einen solchen Prozess nutzen wollen, um 
nichttarifäre Handelshemmnisse zu errichten und 
ihre Stellung im Wettbewerb abzusichern. Es könn
ten Anreize für Korruption entstehen, mit dem Ziel, 
die Auswahl der positiv oder negativ gelisteten Län 
der und Unternehmen zu beeinflussen. Zugleich 
besteht unter Umständen die Gefahr handelspoliti
scher Konflikte und diplomatischer Verwerfungen 
über die Handelspolitik hinaus. Dies kann dafür 
sprechen, diesen Prozess zu entpolitisieren und 
stattdessen auf eine Zertifizierung durch eine un 
abhängige internationale Zertifizierungsstelle oder 
durch private Anbieter abzustellen. Beispielsweise 
hat die Nachfrage nach Möglichkeiten der Geldan
lage, die ethischen, sozialen und ökologischen Kri
terien entspricht, dazu geführt, dass Unternehmen 
der Finanzwirtschaft eigene Formen der Zertifizie
rung auf der Grundlage von sogenannten Environ
mental, Social and Governance (ESG)Indices ent
wickelt haben.  

In jedem Fall sollten Listen sicherer Lieferländer, 
ebenso wie Positiv und Negativlisten für Unterneh 
men, in regelmäßigen Abständen überprüft werden. 
Diese Listen entfalten eine Anreizwirkung, indem 
sie Bemühungen zur Sicherung von Menschen und 
Arbeitnehmerrechten belohnen und Verletzungen 
dieser Rechte sanktionieren. Diese Anreizwirkung 
entfiele, wenn Länder und Unternehmen ein für 
alle Mal positiv oder negativ gelistet würden. 

V.4 Zivile Klagemöglichkeit

Bei der Ausformulierung der europäischen Richtlinie 
besteht die Möglichkeit, zusätzlich zur behördlichen 
Kontrolle, eine zivile Klagemöglichkeit zu schaffen. 
Die Opfer von Menschenrechtsverletzungen könn
ten europäische Unternehmen dann insbesondere 
auf Schadensersatz verklagen, wenn die Unterneh
men den Sorgfaltspflichten unzureichend nach ge

kommen sind und die Menschenrechtsverletzungen 
in einem kausalen Zusammenhang dazu stehen. 

Das deutsche Lieferkettengesetz sieht eine solche 
zivile Klagemöglichkeit nicht vor. Es bietet Einzel
personen aber die Möglichkeit, Gewerkschaften oder 
NGOs einzuschalten, um gerichtlich gegen eine 
Verletzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten 
vorzugehen.  

Bei der Ausgestaltung der europäischen Regeln ist 
folgende Abwägung relevant: Je weiter die Klage
möglichkeiten gefasst sind, desto größer ist aus 
Sicht eines Unternehmens das Risiko, wegen einer 
Verletzung von Sorgfaltspflichten belangt zu werden. 
Ebenso besteht unter Umständen das Risiko, zu Un 
recht belangt zu werden, was dennoch mit einem 
Reputationsverlust einhergehen könnte und ein 
Risikomanagement hinsichtlich der Unsicherheit 
solcher juristischen Auseinandersetzungen not
wendig machen könnte. 

Eine ausschließlich behördliche Durchsetzung  
re  duziert diese Risiken. Sie schafft zudem ein 
behördliches Ermessen in der Frage, welchen Ver
dachtsfällen überhaupt nachgegangen wird. Vom 
Ver  halten der Behörde hängt damit ab, welcher 
Wert einer zivilen Klagemöglichkeit zukommt. 

Wenn es den von der Gesetzgebung betroffenen 
Unternehmen gelingt, die Behörde für sich einzu
nehmen – in der Literatur spricht man von „regu
latory capture“ –, dann kann die zivile Klagemög
lichkeit eine wichtige Voraussetzung dafür sein, 
dass ein Gesetz die intendierte Wirkung entfaltet. 
Andernfalls, also wenn die Behörde unabhängig 
und unbeeinflusst von Unternehmensinteressen 
agiert, kann die zivile Klagemöglichkeit potentiell 
die mit dem Gesetz verbundenen Kosten der Unter
nehmen steigern, nämlich dann, wenn sie sich zu 
sätzlich zur behördlichen Kontrolle zahlreichen 
Klagen ausgesetzt sehen. 
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Eine ausschließlich behördliche Kontrolle kann mit 
ähnlichen Argumenten gerechtfertigt werden wie 
Listen sicherer Lieferländer oder Positiv und Ne 
gativlisten für Unternehmen, die weiter oben dis
kutiert wurden: Sie führt zu einer Zentralisierung 
der Rechtsanwendung, die potentiell Rechtssicher
heit schafft, nämlich dann, wenn Unternehmen 
sich auf eine Behördenpraxis einstellen können, die 
eine Vervielfachung der Kontrolle, ob Unternehmen 
ihren Sorgfaltspflichten nachkommen, vermeidet.   

Eine zentrale Frage dabei ist, wie die Behörde von 
möglichen Verletzungen der unternehmerischen 
Sorgfaltspflicht Kenntnis erlangt. Die Behörde wird 
bei den Unternehmen das Vorliegen geeigneter in 
terner Prozesse prüfen und bei akuten Verletzungen 
von Menschen und Arbeitnehmerrechten nur tätig 
werden, wenn sie von diesen Kenntnis erlangt. 
Kenntnis kann sie aber nur erlangen, wenn Miss
stände bei ihr angezeigt werden. Eine Anzeige bei 
einer Behörde ist für die Opfer einer Menschen
rechtsverletzung unter Umständen weniger nahe
liegend als die Klage vor einem Gericht. In diesem 
Fall wäre eine zivile Klagemöglichkeit wichtig für 
die Effektivität des Gesetzes. 

Das deutsche Lieferkettengesetz hat hier einen Mit
telweg gewählt. Es sieht eine zivile Klagemöglich
keit für Einzelpersonen nicht vor. Es bietet Einzel
personen aber die Möglichkeit, Gewerkschaften oder 
NGOs im Wege einer Prozessstandschaft einzuschal
ten, um gerichtlich die Verletzung überragend 
wichtiger geschützter Rechtspositionen nach  
§ 2 Abs. 1 LkSG geltend zu machen.  

V.5 Kinderarbeit

Die unternehmerischen Sorgfaltspflichten verlangen 
insbesondere, darauf zu achten, dass es entlang  
der Lieferkette nicht zu Kinderarbeit kommt. An 
dieser Stelle wird ebenfalls deutlich, dass das 
Lieferketten gesetz flankierender wirtschaftspoliti
scher Maßnahmen bedarf: Ein Verbot der Kinder
arbeit, ohne dafür Sorge zu tragen, dass die betrof
fenen Familien es sich leisten können, ihre Kinder 
etwa in die Schule zu schicken, läuft Gefahr, die 
Lage der betroffenen Kinder weiter zu verschlech
tern. Insbesondere besteht hier die Gefahr, dass 
Kinderarbeit aufgrund des Lieferkettengesetzes in 
den informellen Sektor der Ökonomie verdrängt 
wird oder in Sektoren, die für die heimische Nach
frage produzieren. Den Kindern wäre damit nicht 
geholfen. Unter Umständen würden sich ihre 
Arbeitsbedingungen sogar noch verschlechtern.  

Dammert et al. (2017) präsentieren eine Übersicht 
der Evidenz zur Wirkung wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen auf Kinderarbeit. Zentrale Schluss
folgerungen sind, dass Verbote und Regulierungen 
gegen Kinderarbeit häufig die beabsichtigte Wir
kung verfehlen und dass es zusätzlicher politischer 
Maßnahmen bedarf, die unmittelbar an den Ur 
sachen der Kinderarbeit ansetzen. 

Die Entwicklung einer effektiven entwicklungs
politischen Strategie gegen Kinderarbeit führt über 
dieses Gutachten hinaus. Es ist aber wichtig zu 
betonen, dass ein Lieferkettengesetz, das für sich 
alleine steht und nicht durch entsprechende ent
wicklungspolitische Maßnahmen flankiert wird, 
die Kritik von Dammert et al. (2017) auf sich zieht: 
Es ist eine Regulierung, die sich zwar gegen Kinder
arbeit richtet, die Ursachen der Kinderarbeit aber 
unberührt lässt. Die evidenzbasierten Analysen, die 
in Dammert et al. (2017) diskutiert werden, legen 
nahe, dass sich die problematischen Wirkungen der 
Kinderarbeit sogar verschärfen könnten. Einkom
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menshilfen für die betroffenen Familien und der 
verbesserte Zugang zu Schulen können dagegen 
Kinderarbeit reduzieren. Daher ist es wichtig, dass 
Lieferkettengesetze, die sich gegen Kinderarbeit 
richten, ergänzt werden durch eine entwicklungs
politische Strategie, die auch solche Instrumente 
der Armutsbekämpfung umfasst. 

V.6  Sorgfaltspflichten, Entwicklungs-
politik und Klimapolitik

Gesetze über unternehmerische Sorgfaltspflichten 
sehen ein Zusammenspiel von Unternehmen und 
Regierungen vor, das über hergebrachte ordnungs
politische Vorstellungen hinausweist. Die Politik gibt 
Unternehmen nicht mehr bloß einen Ordnungs
rahmen vor, in dem sie ihre Geschäfte verfolgen 
können, sie verlangt von ihnen außerdem, an der 
Durchsetzung eines Ordnungsrahmens im Ausland 
mitzuwirken. Unternehmen, die vom Lieferketten
gesetz betroffen sind, sollen dabei helfen, die 
Schwäche rechtsstaatlicher Institutionen oder den 
mangelnden Schutz von Menschen und Arbeit
nehmerrechten im Ausland zu überwinden.   

Der Richtlinienentwurf der Europäischen Kom
mission zur Ausgestaltung europäischer Lieferket
tenregeln geht an dieser Stelle noch weiter. Unter
nehmen sollen entwicklungspolitische Aufgaben 
im Kampf gegen Kinderarbeit und klimapolitische 
Aufgaben zur Eindämmung der Erderwärmung 
zugesprochen werden.5 Diese Entwicklung hält der 
Beirat für problematisch.   

Unternehmen gestalten Arbeitsbeziehungen. In 
sofern haben Sorgfaltspflichten, die sich auf Men
schen und Arbeitnehmerrechte beziehen, auch 
einen An  knüpfungspunkt bei dem, was Unterneh
men tatsächlich tun. Unternehmen betreiben in 
Entwicklungsländern aber typischerweise keine 
Schulen oder finanzieren Einkommenstransfers. 
Von Unternehmen sollte daher nicht verlangt wer
den, eigene entwicklungspolitische Strategien zur 
Vermeidung von Kinderarbeit zu entwickeln. Dieser 
Aufgabe muss sich die Entwicklungspolitik selbst 
stellen, sie kann nicht an Unternehmen delegiert 
werden. 

Gleiches gilt für die Einhaltung der Ziele zur Verrin
gerung des CO2Ausstoßes. Eine unternehmerische 
Sorgfaltspflicht, an der Erreichung der EUKlima
ziele mitzuwirken, ist kaum zu operationalisieren. 
Die Heterogenität der Unternehmen ist groß, so 
dass der Beitrag zur Erreichung der Klimaziele für 
jedes Unternehmen ein anderer sein sollte. Die Ins
trumente zur Erreichung der internationalen Klima
ziele liegen in der Hand der Politik. Der Beirat hat 
hierzu in seinem Gutachten aus dem Jahr 2021 „Ein 
CO2Grenzausgleich als Baustein eines Klimaclubs“ 
ausführlich Stellung bezogen.  

5 Der Richtlinienentwurf zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten sieht hinsichtlich Klimaschutz zwar keine Sorgfaltspflichten im engeren Sinne vor.  
Die Mitgliedstaaten werden allerdings dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmer/-innen und einem jährlichen 
Umsatz ab 150 Mio. Euro sowie in der EU tätige Unternehmen aus Drittstaaten mit einer Umsatzhöhe von min. 150 Mio. Euro in der EU einen Plan verab-
schieden, mit dem sichergestellt wird, dass ihr Unternehmensmodell und ihre Unternehmensstrategie im Einklang mit dem Übergang zu einer nachhal-
tigen Wirtschaft und dem 1,5 Grad-Ziel des Paris-Abkommens stehen.
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V.7  Evaluation von Gesetzen über unter-
nehmerische Sorgfaltspflichten

Es besteht ein erhebliches Maß an Unsicherheit 
darüber, ob Gesetze über unternehmerische Sorg
faltspflichten die intendierte Wirkung eines ver
besserten Schutzes von Menschen und Arbeitneh
merrechten tatsächlich entfalten, und zu welchen 
Kosten. Wie oben ausgeführt, könnten solche Gesetze 
protektionistisch wirken, sie könnten – im Gegen
satz zum Ziel des „Stay and Behave“ – zu einer Ver
lagerung von globalen Wertschöpfungsketten führen 
oder sie könnten zu einer Verschärfung von Armuts
problemen in Entwicklungsländern beitragen. 

Daher ist es wichtig, dass solche Gesetze evaluiert 
werden und insbesondere so evaluiert werden, dass 
ein möglichst gutes Verständnis der Auswirkungen 
des Gesetzes erreicht wird. Es reicht also nicht zu 
überprüfen, ob Unternehmen, die dem Gesetz un 
terliegen, einen internen Prozess verankert haben, 
der etwa Menschenrechtsaspekte in ihr Risikoma
nagement integriert. Es muss in den Blick genom
men werden, wie sich die globalen Wertschöpfungs
ketten verändern und welche dieser Veränderungen 

mit dem Gesetz in Verbindung gebracht werden 
können. Gleiches gilt für die Lage der Menschen 
und Arbeitnehmerrechte, etwa für das Ausmaß von 
Zwangs und Kinderarbeit. Die Entwicklung kon
kreter Forschungsstrategien, um Aspekte dieser um 
fassenden Fragestellung zu klären, ist methodisch 
eine Herausforderung. Die in Kapitel 4 dieses Gut
achtens diskutierte Literatur zeigt Möglichkeiten 
auf, wie sich Veränderungen globaler Wertschöp
fungsketten messen lassen und wie sich die Effekte 
handelspolitischer Maßnahmen identifizieren las
sen. Der Beirat empfiehlt, unmittelbar mit dem 
Inkrafttreten der europäischen Lieferkettenregeln 
eine geeignete Evaluation anzustoßen.

Das deutsche Lieferkettengesetz sieht eine Evalua
tion vor. Auch für diese Evaluation ist es wichtig, 
über eine Beschreibung institutioneller Veränderun
gen hinauszugehen. Das Ziel sollte sein, zu verste
hen, welche Wirkung diese institutionellen Verän
derungen auf die globalen Wertschöpfungsketten 
haben, an denen deutsche Unternehmen beteiligt 
sind, und ob sich die Menschenrechtslage in den 
Ländern der Zulieferer in Folge des Gesetzes tatsäch
lich verbessert.         
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Das Lieferkettengesetz bezieht sich auf international 
weithin akzeptierte Menschenrechtsstandards und 
Arbeitnehmerrechte. An einigen Stellen wird expli
zit Bezug genommen auf die Rechtsnormen, die in 
den Ländern der Zulieferer gelten: Bei der Definition 
von Kinderarbeit sind die im jeweiligen Land gel
tenden Regeln zur Schulpflicht ein relevanter Maß
stab. Der Tatbestand des „Vorenthaltens eines ange
messenen Entgelts“ rekurriert auf die im Land des 
Zulieferers geltenden Regelungen zum Mindestlohn. 
Das Gesetz zielt damit nicht auf einen Export von 
Sozial oder Umweltstandards, die nur in Deutsch
land oder der EU geteilt werden, nicht aber im Aus 
land. Es zielt auf eine effektivere Durchsetzung von 
Mindeststandards, die universell gelten sollten. 

Eine andere Frage ist, ob es ein Ziel der Handelspo
litik sein sollte, über diese Mindeststandards hin
auszugehen. Diese Frage wird in diesem Abschnitt 
diskutiert. Anders formuliert, wenn andere Länder 
zwar die Mindeststandards einhalten, aber in Bezug 
auf Arbeitnehmerrechte oder Umweltschutz deut
lich unter den Standards liegen, die in EULändern 
gelten, sollte die EU dann Maßnahmen ergreifen, 
die einem solchen „Dumping“ entgegenwirken? 

Ein konkretes Beispiel: Ein deutsches Unternehmen 
hat bisher mit einem deutschen Zulieferer zusam
men gearbeitet, der sich an alle deutschen Arbeitneh
merstandards hält und Tariflöhne zahlt. Jetzt bietet 
sich die Zusammenarbeit mit einem Zulieferer aus 
einem Entwicklungsland an, der dieselben Vorpro
dukte günstiger liefern kann, weil seine Arbeitskräfte 
länger arbeiten, nur einen Bruchteil der deutschen 
Löhne bekommen und Arbeitsbedingungen ausge
setzt sind, die in Deutschland als gesundheitsge
fährdend verboten sind. Di Tella und Rodrik (2020) 
haben in einer Umfrage in den USA gezeigt, dass 

die Mehrheit der Befragten in einem ähnlichen Bei
spiel Handelssanktionen gegen den ausländischen 
Zulieferer für angemessen halten. Vermutlich wür
den viele Menschen in Deutschland diesen Fall eben
falls als „Sozialdumping“ betrachten. 

Nach Ansicht des Beirats wären Handelssanktionen 
jedoch nicht gerechtfertigt, solange in dem Entwick
lungsland die grundlegenden Menschenrechtsstan
dards und elementare Arbeitnehmerrechte einge
halten werden. Jedes Land darf selbst bestimmen, 
wie es Arbeitszeiten, Löhne und Arbeitsschutzbe
stimmungen ausgestalten will. Handelssanktionen 
hätten hier einen anmaßenden Charakter: „Wir 
treiben nur Handel mit Euch, wenn Ihr unsere Wert
vorstellungen übernehmt“. Solche Regeln könnten 
zudem leicht für protektionistische Zwecke miss
braucht werden. Schließlich darf nicht vergessen 
werden, dass es auch in Deutschland in früheren 
Zeiten längere Arbeitszeiten, niedrigere Löhne und 
weniger Arbeitsschutz gegeben hat. Jedes Land 
muss die Möglichkeit haben, in diesen Wohlstand 
hineinzuwachsen.6 

Diese Logik gilt nicht, wenn globale öffentliche 
Güter wie das Klima betroffen sind. CO2Emissio
nen sind keine innere Angelegenheit, da sie auf das 
Weltklima wirken. In diesem Fall sind Maßnahmen, 
die auf eine international verbindliche Mindestbe
steuerung von CO2Emissionen zielen, sinnvoll und 
nötigenfalls auch die Sanktionierung durch Instru
mente wie einen CO2Grenzausgleich. Im interna
tionalen Steuerwettbewerb gibt es externe Effekte, 
wenn multinationale Konzerne ihre Steuern nicht 
in den Ländern zahlen, in denen sie wirtschaftlich 
tätig sind, sondern diese in Steueroasen verlagern. 
Darum ist das Dringen auf eine Mindestbesteue
rung von Unternehmen gerechtfertigt.  

6 Grundsätzlich ergibt sich hier potentiell ein Konflikt zwischen liberalen Prinzipien einerseits und dem Prinzip der Pareto-Effizienz andererseits, Sen (1970). 
Liberale Prinzipien verlangen eine Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates. Eine Einmischung könnte potentiell aber 
auch eine Effizienzsteigerung (im Sinne einer Pareto-Verbesserung) erreichen, nämlich dann, wenn eine Kompensation für die Einmischung erfolgt, etwa 
in Form von niedrigeren Zöllen oder höherer Entwicklungshilfe, und am Ende beide Seiten bessergestellt sind.     
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Wie sollte nun aber mit Unterschieden in der Regu
lierung der Arbeitsmärkte, beim Tierwohl oder im 
Umweltschutz umgegangen werden – unter der 
Bedingung, dass elementare Menschen und Arbeit
nehmerrechte gewahrt bleiben und globale öffent
liche Güter wie das Klima nicht gefährdet sind? 
Wie oben erwähnt, ist der Beirat der Auffassung, 
dass handelspolitische Sanktionen hier nicht ge  recht
fertigt wären. Zugleich sind vielen Konsumenten 
die Produktionsbedingungen importierter Waren 
wichtig. Sie möchten, dass Kaffee unter fairen 
Bedingungen produziert wurde. Sie möchten keine 
Pasta kaufen, für die Eier aus Käfighaltung verwen
det wurden. Sie möchten, dass Lebensmittel ökolo
gisch nachhaltig produziert wurden. Eine Stärkung 
der Konsumentensouveränität ist hier die angemes
sene Antwort. Transparenz über die Produktionsbe
dingungen entlang einer Lieferkette ist wünschens
wert, um Konsumenten in die Lage zu versetzen, 
ihre Konsumentscheidungen gemäß ihren eigenen 
Präferenzen auch über die Produktionsbedingun
gen der konsumierten Güter treffen zu können. 

Fair TradeSiegel oder BioSiegel tragen heute schon 
zu dieser Transparenz bei. Der Koalitionsvertag sieht 
darüber hinaus die Einführung eines Tierwohllabels 
vor. Aus Sicht des Beirats sind Entwicklungen zu 
begrüßen, die über eine höhere Transparenz zu 
einer gesteigerten Konsumentensouveränität bei
tragen. Dezentrale individuelle Kaufentscheidungen 
auf der Grundlage von Gütesiegeln haben einen 
schwächeren Einfluss auf die Bedingungen im Aus
land als ein Agieren mit den Instrumenten der Han 
delspolitik, vermeiden aber das Problem, dem Aus
land eigene politische Präferenzen aufzudrängen. 

Wie im nachfolgenden Kapitel erläutert, sollte es 
Unternehmen daher einfacher gemacht werden – 
in Kooperation mit ihren Wettbewerbern –, Selbst
verpflichtungen auf Nachhaltigkeitsziele einzuge
hen. Solche Bestrebungen könnten andernfalls im 
Konflikt mit dem Wettbewerbsrecht stehen.    
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fungs oder Absatzmarkt verfügen. Bei Spezialpro
dukten kann die Marktabgrenzung so eng sein, dass 
sich bereits wenige Unternehmen fast den gesamten 
Markt aufteilen. Zudem ist die Durchsetzung eines 
Standards oder gar eines Boykotts auf hohe Markt
anteile angewiesen.

In verschiedenen Konsultationen haben Unterneh
men darauf hingewiesen, dass die aktuelle Praxis 
die Umsetzung nachhaltiger Strategien behindere 
oder aber aufgrund fehlender Rechtssicherheit 
zumindest erschwere. Hier gilt es, Gefahren des 
sog. „Greenwashing“ entschieden entgegenzutre
ten, also solchen Formen der Kooperation, die zwar 
den Wettbewerb stark behindern, aber nur geringe 
Nachhaltigkeitswirkung aufweisen. Dennoch bietet 
die anstehende praktische Umsetzung des Liefer
kettengesetzes die Möglichkeit, den wettbewerbli
chen Spielraum auszuloten, den Unternehmen bei 
der gemeinsamen Umsetzung einer solchen (hier 
expliziten) Verpflichtung zur Nachhaltigkeit haben.

Soweit Unternehmen Nachhaltigkeitsziele verfol
gen, die direkt zu einer Steigerung der Wohlfahrt 
der Verbraucher im relevanten Markt führen, lie
ßen sich mögliche Preissteigerungen mit einem 
erhöhten Nutzen verrechnen. Dies würde beispiels
weise für Kooperationen gelten, durch die Unter
nehmen gemeinsam für eine höhere Transparenz 
über ihre Lieferketten gegenüber dem Verbraucher 
sorgen. Bei der Berücksichtigung eines erhöhten 
Verbrauchernutzens in der kartellrechtlichen Pra
xis stehen gegenwärtig dagegen Preisvorteile im 
Vordergrund, die sich zuvorderst aus Kostenein
sparungen ergeben.

Die Sorgfaltspflichten, die das Lieferkettengesetz 
den Unternehmen auferlegt, sind Ausdruck einer 
allgemeineren Tendenz, Unternehmen stärker zur 
Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen in die Ver
pflichtung zu nehmen, wobei hier der Begriff der 
Nachhaltigkeit sehr weit zu fassen ist (insbesondere 
einschließlich der Verletzung von Arbeitnehmer 
und Menschenrechten, auf die sich das Lieferketten
gesetz bezieht).7 Soweit zur Erreichung dieser Ziele 
Kooperationen zwischen Unternehmen effizient 
oder gar notwendig sind, stößt dies allerdings rasch 
an die engen Grenzen des Wettbewerbsrechts bzw. 
seiner aktuellen Durchsetzung in Deutschland und 
der Europäischen Union. Die Ausrichtung auf den 
Schutz des Wettbewerbs und die Wohlfahrt der Ver
braucher erlaubt es nur in eingeschränktem Maße, 
Nachhaltigkeitsziele zur (Effizienz)Verteidigung 
einer Kooperation anzuführen.8 

Ein Beispiel: Unternehmen möchten sich auf einen 
Standard einigen, den alle ihre nationalen und in 
ternationalen Zulieferer einzuhalten haben. Ein 
solcher Standard kann sich auf Klimaneutralität 
oder auf die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten 
beziehen. Die gemeinsame Einführung eines sol
chen Standards mag auch als notwendig erachtet 
werden, um gesetzliche Auflagen, wie sie sich gerade 
auch aus dem Lieferkettengesetz ergeben, zu kon
kretisieren und dann nachweislich einzuhalten. 
Möglicherweise wollen sich Unternehmen aus der 
gleichen Zielsetzung heraus über den Boykott eines 
bestimmten Zulieferers austauschen. Solche Ko 
operationen riskieren gerade dann, im Konflikt mit 
dem Wettbewerbsrecht zu stehen, wenn die Unter
nehmen gemeinsam über hohe Anteile am Be  schaf

7 Die Verpflichtung der Unternehmen durch Gesellschaft und Politik lässt sich allerdings gut am Thema der ökologischen Nachhaltigkeit sehen, so etwa im 
Rahmen des „New Green Deal“ der Europäischen Kommission (European Commission 2020).

8 Auch sogenannte Standardisierungskooperationen, wie sie die Horizontalleitlinien beschreiben, bemessen sich ausschließlich am Verbrauchernutzen.
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Gerade das Lieferkettengesetz macht deutlich, dass 
sich Nachhaltigkeitsziele nicht in der Steigerung 
des Verbrauchernutzens erschöpfen. Nach gelten
der Kartellrechtspraxis scheiden sie dann als zu 
berücksichtigende Effizienzen aus. Wettbewerbsbe
schränkende Kooperationen, die die Erreichung 
politisch und gesellschaftlich gesetzter Nachhaltig
keitsziele befördern oder gar erst ermöglichen, 
erfordern deshalb eine alternative Rechtfertigung 
außerhalb des Kartellrechts. Eine gesetzliche Ver
ankerung entsprechender Ziele, wie sie mit dem 
Lieferkettengesetz erfolgt ist, bietet hierfür grund
sätzlich einen Anhaltspunkt für die Wettbewerbs
behörden und Gerichte.9  

Sofern Unternehmenskooperationen zur Errei
chung der Ziele des Lieferkettengesetzes als förder
lich oder gar notwendig erachtet werden, scheint 
es daher ratsam zu beobachten, inwieweit das 
Wettbewerbsrecht und seine Durchsetzung diesen 
hinreichend Raum bietet.10 

9 Rechtliche Grundlage ist die sogenannte Immanenztheorie (ancillary restraints doctrine). Demnach können Wettbewerbsbeschränkungen, die notwendig 
sind, um einen kartellrechtsneutralen Hauptzweck zu verwirklichen, nicht dem Kartellverbot unterliegen.

10 Der von der Europäischen Kommission am 1. März 2022 vorgelegte Entwurf zu den Leitlinien für Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit 
(„Horizontalleitlinien“) sieht bereits Möglichkeiten für den Aufbau entsprechender Datenbanken über Zulieferer vor (Art. 553). An anderer Stelle werden 
allerdings zulässige Nachhaltigkeitsvereinbarungen gerade dann eingeschränkt, wenn deren Ziel die Umsetzung von gesetzlichen Verpflichtungen ist  
(Art. 583). Verpflichtungen, wie sie sich aus einem Lieferkettengesetz ergeben, machen allerdings deutlich, dass gerade zur Verwirklichung des Zieles des 
Gesetzes („Stay and Behave“) Kooperationen nötig sein könnten. Ansonsten könnten sich Unternehmen eher aus den entsprechenden Geschäftsbezie-
hungen oder Ländern zurückziehen, da ihnen die Kosten oder aber das Rechtsrisiko zu hoch erscheinen.
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Das zentrale Thema dieses Gutachtens ist die Aus
gestaltung von Gesetzen, die Unternehmen Sorg
faltspflichten im Umgang mit ihren Lieferanten 
auferlegen und die das Ziel haben, den Schutz von 
Menschen und Arbeitnehmerrechten zu verbessern. 
Ein deutsches Lieferkettengesetz ist bereits in Kraft 
getreten und europäische Regeln werden erwartet.  

Solche Regeln verpflichten Unternehmen insbeson
dere zu einem Monitoring, das mögliche Risiken für 
Menschen und Arbeitnehmerrechte identifiziert, 
und sie sehen Sanktionen vor für den Fall, dass Un 
ternehmen ihren Sorgfaltspflichten nicht nachkom
men. Die Empfehlungen des Beirates zielen darauf, 
ein möglichst effizientes Monitoring zu ermöglichen 
und Rechtsunsicherheit zu reduzieren. Ein unnötiger 
Aufwand entsteht, wenn im Ausland tätige Unter
nehmen mit mehreren europäischen Unternehmen 
über Lieferketten verbunden sind und dann ein 
mehrfaches Monitoring durch all diese Unterneh
men erfolgen muss. Ebenso ist es ineffizient, ein 
Monitoring für Unternehmen vorzusehen, die in 
Ländern angesiedelt sind, die über intakte rechts
staatliche Institutionen verfügen, sodass unterstellt 
werden kann, dass Verstöße gegen Menschen und 
Arbeitnehmerrechte dort wirksam vor Gericht 
gebracht werden können.  

Die wichtigste Empfehlung des Beirats ist daher, im 
Rahmen der europäischen Regeln eine Liste „sicherer 
Herkunftsländer“ vorzusehen, die sowohl die ein
schlägigen Konventionen für Menschen und Arbeit
nehmerrechte ratifiziert haben und die über eine 
funktionierende rechtsstaatliche Ordnung verfügen. 
Ein präventives Monitoring von Unternehmen, die 
in solchen Ländern ansässig sind, kann entfallen. 
Für Unternehmen aus nichtsicheren Herkunfts
ländern sollte es Positivlisten und Negativlisten 
geben, die eine Wahrung von Menschen und Arbeit
nehmerrechten zertifizieren oder aber auf eine sys
tematische Verletzung hinweisen. Für Unternehmen, 
die auf solchen Listen stehen, entfällt dann eben

falls das ExanteMonitoring. Dieses bleibt nur für 
Unternehmen erforderlich, die auf keiner dieser 
Listen stehen. Mittels der genannten Listen kann 
der Monitoringaufwand erheblich reduziert wer
den, ohne dass eine Verschlechterung bei der Wah
rung von Menschen und Arbeitnehmerrechten 
befürchtet werden müsste.

Sorgfaltspflichtengesetze zielen auf eine Verbesse
rung bei der Wahrung elementarer Menschen und 
Arbeitnehmerrechte. In der EU gelten aber vielfach 
strengere Regeln, etwa bei der Arbeitsmarktregulie
rung, im Verbraucherschutz, der Wahrung des Tier
wohls oder im Umweltschutz. Aus Sicht des Beirats 
liefern diese Unterschiede allein keinen Anlass für 
eine Erweiterung der unternehmerischen Sorgfalts
pflichten oder andere handelspolitische Maßnah
men. Sofern universelle Menschen und Arbeitneh
merrechte gewahrt sind, wäre es eine Anmaßung, 
von im EUAusland tätigen Unternehmen zu ver
langen, sich dort an die Regulierung der EU halten 
zu müssen.

Zugleich sind aber viele Verbraucher an Informa
tionen über die Produktionsbedingungen der von 
ihnen konsumierten Waren und Dienstleistungen 
interessiert und richten ihre Kaufentscheidungen 
entsprechend aus. Fair Trade und BioSiegel machen 
derartige Informationen verfügbar und belegen, 
dass einige Unternehmen auf die Nachfrage nach 
derartiger Transparenz reagieren. Kennzeichnungs
pflichten, etwa das von der Koalition geplante Tier
wohllabel, erhöhen ebenfalls die Transparenz über 
Produktionsbedingungen und stärken damit die 
Verbrauchersouveränität. Der Beirat begrüßt diese 
Entwicklung.  

Da Verbraucher zunehmend an der Wahrung von 
Nachhaltigkeitsstandards interessiert sind, sollten 
Unternehmen in die Lage versetzt werden, darauf 
in effizienter Weise zu reagieren. Dies kann eine 
Koordination der Unternehmen erfordern, eine 
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Verabredung von Standards und eine Selbstver
pflichtung, Geschäftsbeziehungen zu als problema
tisch erachteten Zulieferern zu kappen. Eine derar
tige Koordination auf Nachhaltigkeitsstandards 
kann mit dem Wettbewerbsrecht in Konflikt gera
ten. Der Beirat empfiehlt daher eine Ausgestaltung 
der europäischen Lieferkettenregeln und eine 
Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts, 
die derartige Kooperationen erleichtert. 

Sorgfaltspflichtengesetze sind eine jüngere Ent
wicklung der internationalen Wirtschaftspolitik 
und evidenzbasierte Analysen, wie derartige 
Gesetze wirken, liegen noch nicht vor. Es ist daher 
nicht gesichert, dass diese Gesetze die beabsichtigte 
Wirkung entfalten. Umso wichtiger ist es, diese 
Gesetze hinsichtlich ihrer Wirkung auf globale 

Wertschöpfungsketten, die Lage der Menschen
rechte und die Wettbewerbsfähigkeit der betroffe
nen Firmen zu evaluieren. Der Beirat empfiehlt 
eine solche Evaluation sowohl für das bereits ver
abschiedete deutsche als auch für das geplante 
europäische Lieferkettengesetz. Hierfür sind kon
zeptionelle, methodische und datentechnische 
Vorarbeiten einzuleiten.    

Berlin, den 07. April 2022

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium für Wirtschaft und  
Klimaschutz

Prof. Dr. Klaus M. Schmidt
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„Indexierung wirtschaftlich relevanter Größen“

Gutachten vom 15. und 16. März 1974
„Probleme der Ausländerbeschäftigung“

Gutachten vom 16. und 17. November 1973
„Höchstpreisvorschriften für Energie“

Gutachten vom 19. und 20. Oktober 1973
„Stabilitätspolitische Problematik der gesetzli-
chen Rentenversicherung“

Gutachten vom 9. und 10. März 1973
„Grundfragen der Stabilitätspolitik“
 
Gutachten vom 11. Dezember 1971
„Regelmechanismen und regelgebundenes  
Verhalten in der Wirtschaftspolitik“

Stellungnahme vom 3. Juli 1971 zum 
„gegenwärtig bestehenden Problem der 
Wechselkurs politik“

Gutachten vom 12. Dezember 1970
„Entwicklung der Wohnungsmieten und geplante  
Maßnahmen zur Begrenzung des Mietanstiegs“

Gutachten vom 24. Oktober 1970
„Problematik der gegenwärtigen hohen Zinssätze“

Gutachten vom 6. Februar 1970
„Einführung einer Fusionskontrolle“

Gutachten vom 1. Februar 1969
„Aktuelle Probleme der außenwirtschaftlichen  
Absicherung“

Gutachten vom 23. Juli 1968
„Fragen der Staatsverschuldung“

Gutachten vom 25. November 1967
„Zusammenhang zwischen außenwirtschaftli-
chem Gleichgewicht und Preisniveaustabilität“
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Stellungnahme vom 15. Juli 1967 zum
„Gesetzentwurf zur Anpassung und Gesundung 
des deutschen Steinkohlenbergbaus und der 
deutschen Steinkohlenbergbaugebiete“

Gutachten vom 28. Februar 1967
„Subventionen in der Marktwirtschaft“

Gutachten vom 18. Juni 1966
„Staatliche Zinsregulierungen“

Gutachten vom 29. Januar 1966
„Ständige Preiserhöhungen in unserer Zeit“
 
Gutachten vom 31. Oktober 1964
„Zusammenwirken staatlicher und nichtstaatli-
cher Kräfte im Bereich der wirtschaftspolitischen 
Gesetz gebung“

Gutachten vom 20. Juni 1964
„Zusammenwirken von staatlichen und nicht-
staatlichen Kräften in der Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 9. November 1963
„Wirtschaftliche Vorausschau auf mittlere Sicht“

Gutachten vom 16. Februar 1963
„Selbstfinanzierung bei verlangsamtem  
wirtschaftlichen Wachstum“

Gutachten vom 23. Juni 1962
„Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen“

Stellungnahme vom 4. März 1961 zur
„Aufwertung der D-Mark“

Gutachten vom 21. Januar 1961
„Gedanken über die Konzeption einer künftigen 
deutschen Energiewirtschaftspolitik“

Gutachten vom 21. Februar 1960
„Gegenwärtige Möglichkeiten und Grenzen einer 
konjunkturbewußten Lohnpolitik in der Bundes-
republik“

Gutachten vom 25. Januar 1960
„Probleme einer rationellen Wirtschaftshilfe an 
die Entwicklungsländer unter Berücksichtigung 
der von der Bundesrepublik zu treffenden Maß-
nahmen“

Gutachten vom 14. April 1959
„Konjunkturpolitische Situation der Bundes-
republik Deutschland im Frühjahr 1959“

Stellungnahme vom 3. März 1959 zur
„internationalen Koordinierung der Konjunktur-
politik, insbesondere zur Frage eines europäi-
schen Konjunkturboards“

Gutachten vom 27. Juli 1958
„Problem Verteidigungslast und volkswirtschaft-
liches Wachstum“

Gemeinsames Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesminister der Finanzen und des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirt
schaftsministerium vom 26. Januar 1958
„Kapitalmarkt und Besteuerung“

Gutachten vom 30. April 1957
„Wirtschaftspolitische Problematik der deutschen 
Exportüberschüsse“

Gutachten vom 24. Februar 1957
„Problem von Index- und Preisgleitklauseln“

Gutachten vom 3. Juni 1956 und 7. August 1956
„Instrumente der Konjunkturpolitik und ihre 
rechtliche Institutionalisierung“
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Gutachten vom 11. Oktober 1955
„Welche Maßnahmen entsprechen der gegen-
wärtigen konjunkturellen Situation?“

Gutachten vom 12. Juni 1955
„Probleme einer produktivitätsorientierten 
Lohnpolitik“

Gutachten vom 23. Januar 1955
„Möglichkeiten und Grenzen regionaler 
Wirtschafts politik“

Gutachten vom 20. November 1954
„Einführung von direkten Tarifen“

Gutachten vom 14. November 1954
„Anträge und Gesetzentwürfe zur Beschränkung 
des Wettbewerbs in gewissen Gewerben und 
Berufen“

Gutachten vom 23. Oktober 1954
„Probleme der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung und ihrer Auswertung“

Gutachten vom 2. Oktober 1954
„Fragen des Kartellproblems, die durch die bevor-
stehende Gesetzgebung aufgeworfen werden“

Gutachten vom 31. Mai 1954
„Problem landwirtschaftlicher Paritätspolitik im 
Rahmen der allgemeinen Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 10. Januar 1954
„Sicherung der wirtschaftlichen Expansion“

Gutachten vom 11. Oktober 1953
„Fragen des gemeinsamen Marktes“

Gutachten vom 28. Juni 1953
„Problem der gegenwärtigen deutschen  
Zahlungsbilanz“

Gutachten vom 1. Mai 1953
„Frage der wirtschaftlichen Integration Europas“

Gutachten vom 22. Februar 1953
„Problem der Integration der europäischen 
Agrarmärkte (sogenannte Agrarunion)“

Ergebnis der Beratungen vom 17./18. Januar 1953
„Sicherung der wirtschaftlichen Expansion“

Gutachten vom 14. Dezember 1952
„Frage des gemeinsamen Marktes innerhalb der  
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“

Gutachten vom 16. November 1952
„Konvertierbarkeit der Währungen“

Gutachten vom 6. Juli 1952
„Wiederaufbau des Kapitalmarktes und  
Zins politik“

Gutachten vom 8. Juni 1952
„Verteidigungsleistungen und Wirtschafts-
verfassung“

Gutachten vom 27. April 1952
„Ausgleich der Währungsspannen im Rahmen 
einer europäischen Integration“

Gutachten vom 4. Februar 1952
„Belebung des Wertpapiermarktes“

Gutachten vom 9. Oktober 1951
„Ist zur Überwindung der gegenwärtigen  
Aufschwunghemmung eine aktive Konjunktur-
politik anzuraten?“

Gutachten vom 29. Juli 1951
„Außenhandelspolitik“

Gutachten vom 10. Juni 1951
„Lenkungsmaßnahmen“
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Stellungnahme vom 29. April 1951 
„Investitionshilfe“

Vorläufige Stellungnahme vom 25. Februar 1951
„Wirtschaftspolitische Möglichkeiten zur  
Begrenzung der direkten lenkenden Eingriffe“

Gutachten vom 28. Januar 1951
„Bereinigung des Preisgefüges“

Gutachten vom 10. Dezember 1950
„Kapitalmarktpolitik und Investitionspolitik“

Vorläufige Stellungnahme vom 5. November 1950
„Deckung des zusätzlichen künftigen Finanz-
bedarfs“

Gutachten vom 5. November 1950
„Einwirkung der Weltkonjunktur auf die deutsche  
Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 24. September 1950
„Struktur- und konjunkturpolitische Fragen  
der Einkommensverteilung“

Gutachten vom 11. Juni 1950
„Probleme der Kapitalbildung und der Geld-
schöpfung“

Gutachten vom 7. Mai 1950
„Stellung des Wohnungswesens in der sozialen 
Marktwirtschaft“

Gutachten vom 26. Februar 1950
„Kapitalmangel und Arbeitslosigkeit in der  
sozialen Marktwirtschaft“

Gutachten vom 5. Februar 1950
„Europäische Zahlungsunion“

Gutachten vom 18. Dezember 1949
„Das Dollardefizit Europas im Handel mit USA  
(Problem der Dollarlücke)“

Gutachten vom 30. Oktober 1949
„Agrarpolitik in der sozialen Marktwirtschaft“

Gutachten vom 18. September 1949
„Geldordnung und Wirtschaftsordnung“

Gutachten vom 24. Juli 1949
„Grundsatzfragen der Monopolgesetzgebung“

Gutachten vom 8. Mai 1949
„Expansive und kontraktive Kreditpolitik“
 
Gutachten vom 27. Februar 1949
„Investitionsmittel und ERP-Mittel“

Gutachten vom 17. Januar 1949
„Preispolitik und Außenhandelsgestaltung“

Gutachten vom 24. Oktober 1948
„Agrarpolitik und Agrarpreise“

Gutachten vom 3. September 1948
„Währungs-, Preis-, Produktions- und Investitions-
politik“

Gutachten vom 11. Juli 1948
„Investitionspolitik nach der Währungsreform“

Gutachten vom 12. Juni 1948
„Investitionspolitik“

Gutachten vom 1. April 1948
„Maßnahmen der Verbrauchsregelung, der 
Bewirtschaftung und der Preispolitik nach  
der Währungsreform“
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Die Wurzeln des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima
schutz reichen zurück bis in die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges. Ab 1943 trafen sich einige der späte
ren Beiratsmitglieder unter dem Vorsitz von  
Prof. Erwin von Beckerath, um die wirtschaftliche 
Zukunft Deutschlands nach dem Krieg vorzu
bereiten. Diese so genannte „Arbeitsgemeinschaft 
Erwin von Beckerath“ ging in dem Anfang 1948 
gegründeten Beirat auf, der am 23. Januar 1948  
auf Einladung der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes, dem Vorläufer  
des Bundes minis teriums für Wirtschaft und Klima
schutz, in Königstein/Taunus formell konstituiert 
wurde. 

Der Beirat hatte folgende 17 Gründungsmitglieder:

Prof. Dr. Franz Böhm,

Prof. Dr. Walter Eucken,

Prof. Dr. Walther G. Hoffmann,

Prof. Dr. Wilhelm Kromphardt,

Prof. Dr. Adolf Lampe,

Prof. Dr. Elisabeth LiefmannKeil,

Prof. Dr. Alfred MüllerArmack,

Prof. Dr. Oswald v. NellBreuning,

Prof. Dr. Erik Nölting,

Prof. Dr. Hans Peter,

Prof. Dr. Erich Preiser,

Prof. Dr. Ludwig Raiser,

Prof. Dr. Heinz Sauermann,

Prof. Dr. Karl Schiller,

Prof. Dr. Otto Veit,

Prof. Dr. Gerhard Weisser,

Prof. Dr. Theodor Wessels.
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